Antrag auf Eintragung einer Baulast/von Baulasten in das Baulastenverzeich-
nis der Stadt Gelsenkirchen

Antragsteller:

Anschrift:

in: Gelsenkirchen,

1. Angaben zum belasteten Grundstiick

Gemarkung: Flur: Flurstick(e):

StralRe: Hausnummer:

Eigentumer/ Baulastgeber:

Anschrift:

E-Mail*:

Telefon:

Erbbauberechtigter/ Baulastgeber:

Anschrift:

E-Mail*:

Telefon:

2. Angaben zum beglnstigten Grundstick
Gemarkung: Flur: Flurstick(e):

Stral3e: Hausnummer:

Eigentumer/ Baulastnehmer:

Wohnort:

3. Zweck der Baulast

[] ErschlieBung: Zufahrt oder Zuwegung (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 BauO NRW2018) (BL 11)
[] Gemeinsame Bauteile (§ 12 Abs. 2 BauO NRW2018) (BL 12
[ 11 Stellplatz oder __ Stellplétze (§ 48 BauO NRW2018) (BL 14)
[] Teilflachen von 1 Stellplatz oder __ Stellplatzen (§ 48 BauO NRW2018) (BL 14a)
[] Vereinigungsbaulast (§ 4 Abs. 2 BauO NRW2018) (BL 15)
[] Bindung als Betriebswohnung (§§ 8 und 9 BauNVO) (BL 16)
[ ] Feuerwehrzufahrt (§ 5 BauO NRW2018) (BL 17)
[] Feuerwehrzufahrt und -aufstellflaiche (§ 5 BauO NRW2018) (BL 17a)
[] Gemeinschaftsanlagen — Spielflache/Abfallbehélter — (§ 8 BauO NRW2018) (BL 18)
[] Anbauverpflichtung (§ 6 Abs. 1 Satz 3 Buchst. 2 BauO NRW2018) (BL 19)
[] Sortimentsbeschrankung (§ 11 Abs. 3 BauNVO) (BL 20)
[ 1 Abstandsflache (§ 6 Abs. 2 Satz 3 BauO NRW2018) (BL 21)
[] Gebaudeabschlusswand/Brandwandabstand (§ 30 BauO NRW2018) (BL 22)
[] Zufahrt zum Stellplatz (§ 48 BauO NRW2018) (BL 23)
[] Ausgleichsflache (§ 1 a BauGB) (BL 24)
[ ] Feuerwehrzugang (§ 5 BauO NRW2018) (BL 25)
% Loschwasserversorgung (8 4 Abs. 1 Nr. 2 BauO NRW2018) (BL 26)
(BL )

zusatzliche Angaben

*Dieses Feld soll fur die weitere Kontaktaufnahme ausgefullt werden.



Roperz Lisa
Textfeld
*Dieses Feld soll für die weitere Kontaktaufnahme ausgefüllt werden. 


[] vorgelegte Lageplane werden aus Ermessensgriinden mit n.a. Begriindung akzeptiert:

[] Herstellungs-
[] bzw. Rohbaukosten des/der durch die Baulast/en zu genehmigenden Vorhaben(s)

[] bzw. m2-Wert It. Bodenrichtwertkarte bei Grundstiicksteilungen
EUR

4. Erklarung Antragsteller/in

[ ] Der Wortlaut der Baulasterklarung/en soll vom Referat Bauordnung- und Bauverwaltung formu-
liert werden. Mir ist bekannt, dass sich dadurch die Gebiihr je Tatbestand pro Baulastenblatt
nochmals um 10,00 EUR erhdht.

[] Die Baulasterklarung/en wird/werden mit notariell beglaubigten Unterschriften vorgelegt.

Die erforderlichen Lageplane gem. § 2 BauPrifVO sind

[ ] mit

[] ohne Markierung der belasteten Flachen, griin

[ schraffiert

[ ] umrandet

[] gekennzeichnet beigefiigt.

(Anzahl der benétigten Plane = 3 + n, wobei ,n“ die Anzahl der Eigentimer der belasteten und der
beglinstigten Grundstiicke ist. Ein Ehepaar ist als ein Eigentiimer anzusehen!).

Die gem. Tarifstelle 2.5.6.1 anfallenden Gebuhren (max. 250,00 EUR pro Baulast) werde ich
tbernehmen.

(Unterschrift/en Antragsteller/in)

5. Erklarung Baulastgeber/in und ggf. Erbbauberechtigte/r

Ich verpflichte mich, die vorseitig bezeichnete/n Baulast/en auf mein/en/unseren Grundstiick/en zu
Ubernehmen und die entsprechende/n Baulasterklarung/en zu unterschreiben.

(Unterschrift/en Eigentimer/in)

(Unterschrift /en Erbbauberechtigte/r)

6. Angaben Bauordnung und Bauverwaltung (Technische Abteilung)

Die Baulast/en ist/sind zur Genehmigung der/des Bauvorhaben/s ] erforderlich.

[ ] Teamleiter/in [ ] Sachbearbeiter/in

Unterschrift mit Datum



Berechnung der Gebthren fur die Eintragung von Baulasten

I. Ho6he der Geblihr nach Anzahl der Tatbestdnde (Berechnung durch 63/2)
je Verpflichtung = 40,00 EUR

Il. Hohe der Gebuhr aufgrund des wirtschaftlichen Vorteiles

1. Bei BaumalRnahmen (Berechnung durch 63/2)

Wert des durch die Baulast zu genehmigenden Vorhabens (Herstellungswert)

a) bis 25.000 EUR = 5,00 EUR
b) bis 50.000 EUR = 10,00 EUR
c) bis 75.000 EUR = 15,00 EUR

d) je angefangene weitere 25.000 EUR wird die Gebihr um jeweils 5,00 EUR erhdht
2. Bei Grundsticksteilungen (Berechnung durch 63/1)

Wert des/der durch die Teilung entstehenden neuen Flurstiicke/s (Flache x gm-Wert
der Bodenrichtwertkarte, Abstimmung mit Referat 62/4 - Frau Behrens - erforderlich).
Die jeweiligen Gebuhren von | bis Il sind je Grundsttick - ein Grundstiick kann unter
Umstanden aus mehr als einem Flurstiick bestehen - (BVNR im Liegenschaftsbuch
beachten!) aufzuaddieren und dann als Gesamtsumme einzutragen.

Ill. HBhe der Geblhr nach Verwaltungsaufwand (Berechnung durch 63/1)
1. a) Anzahl der beglaubigten Ausfertigungen

- Standardfall (je 1 Exemplar fir das Baulastenverzeichnis, den Antragsteller und den - einen -
Baulastgeber) = 5,00 EUR

- je Mehrausfertigung (bei mehreren Baulastgebern wird je Eigentimer 1 Exemplar mehr aus
gestellt, ein Ehepaar ist 1 Eigentiimer) = 5,00 EUR

b) Soll der Text der Verpflichtungserklarung vom Referat Bauordnung- und Bauverwaltung er
stellt werden, ist die Gebuhr je Baulast (Tatbestand) um je 10,00 EUR zu erhghen. Die
jeweiligen Gebihren von | bis Il sind je Grundstiick - ein Grundstiick kann unter Umsténden
aus mehr als einem Flurstiick bestehen - (BVNR im Liegenschaftsbuch beachten!)
aufzuaddieren und dann als Gesamtsumme einzutragen.

Berechnung der Gebtlihren bei Loschungen von Baulastentatbestadnden

Bei der Loschung einer Baulast betragt die Gebiihr 50,00 EUR.



Grundsatzliches zur Eintragung von Baulasten

1. Die Vereinigungsbaulasten heilen nur den Tatbestand der Uberbauung iiber eine oder mehrere
Grundstiicksgrenzen oder den Durchbruch durch zwei Gebaudeabschlusswénde (und auch wirklich
keine anderen VerstoR3e).

2. Bei Vereinigungsbaulasten wird das belastete Grundstiicke an der Innenseite grin umrandet, die
anderen Grundsticke sind mit gestrichelten Linien zu umranden (gilt auch fir Anbindung als
Betriebswohnung und Sortimentsbeschrénkung) oder das zu belastende Grundstiick wird griin
umrandet und schraffiert und die anderen Grundstiicke werden griin umrandet.

3. Bei der Anbauverpflichtung und bei den gemeinsamen Bauteilen ist die entsprechende (neue)
Grundstiicksgrenze rot darzustellen. Die Stelle, an der die Anbauverpflichtung erfolgen soll, ist griin
anzulegen und entsprechend zu bemalR3en. Bei den Gemeinsamen Bauteilen ist die jeweilige Wand-
starke anzugeben.

4. Bei Stellplatzanbindungen sind die anzubindenden Stellplatze mit Nummern zu versehen und griin
zu umranden.

5. Das zu genehmigende Vorhaben ist in den entsprechenden Planen darzustellen und zu bemalR3en.
Sollten sich Uberschneidungen bzw. Uberlappungen ergeben (z.B. Abstandflachen und Gebaude-
abschlusswand), so sind diese auf verschiedenen Planen darzustellen. Die Plane sind
entsprechend zu bezeichnen (z.B. Plan 1, Plan 2, etc.). Unter Umsténden sind weitere Plane
(wie z.B. Grundrisse) dem Vorgang beizufligen.

6. Sollen nur Teilflachen bei Grundstiicken (z.B. Abstandflachen, ErschlieBungswege 0.4.) belastet
werden, sind sie entsprechend zu bemalfien.

Bei allen Baulasten, die nicht unter die Nr. 2. bis 4. fallen, ist die jeweilige Baulastflache, auch
wenn es ein ganzes Flurstick ist, griin zu schraffieren und zu umranden.

7. Bei Baulasten, die im Zusammenhang mit Flurstiicksteilungen stehen, ist der neue (beantragte) Zu-
stand zu beriicksichtigen. Die neuen Grenzen sind in rot darzustellen. Die Teilflachen sind
entsprechend zu bezeichnen; z.B. 151.1, oder 151A (bei Teilung des Flurstiicks 151). Es ist auch
hier zu beachten, dass die Baulasten nur flr ein zu begiinstigendes Grundstiick im Plan anzu-
geben sind. Entstehen durch die Teilung mehrere Grundstiicke, die durch Baulasten begunstigt
werden sollen, so sind diese Belastungen immer nur fiir ein zu begiinstigendes Grundsttick darzu-
stellen.

8. Die Anzahl der bendétigten Plane berechnet sich nach der Formel 3 + n, wobei ,n“ die Anzahl der
Eigentiimer des belasteten und der begunstigten Grundsticks ist; ein Ehepaar ist als ein
Eigentimer anzusehen (Normalfall). Bei Flurstiicksteilungen ist darauf zu achten, dass pro
begtinstigtem Haus ein zuséatzlicher Plan fiur die Hausakte benétigt wird (Ausnahmefall).

9. Es ist immer ein ALB-Auszug zu fertigen, da Grundstickseigentimer taglich wechseln kénnen und
deshalb auf die Angaben im Lageplan oder auf dem Antragsformular nicht unbedingt vertraut wer-
den kann. ZweckmafRigerweise ist der ALB-Auszug von der Abtl. 63/2 an dem Tage zu fertigen, an
welchem der Baulastenvorgang in Umlauf gebracht wird.

10.Bereits eingetragene Baulasten sind gem. § 85 BauO NRW2018 i.V.m. den 88 3 und 18
BauPrufVO mittels feinem engem grauen Punktraster und Umrandung darzustellen (siehe auch
BauO NRW — Gadtke/ Temme/ Heinz/Czepuck, 11. Auflage, Seite 1859 ff).

11.Aufgrund der Vorhabenbezogenheit der Baulast ist es nicht méglich ein neues Vorhaben mit
einer bereits bestehenden Baulast zu heilen. Jeder baurechtliche Verstol3 ist explizit zu wirdigen.

AuRerdem ist zu beachten:
Das zu genehmigende Aktenzeichen ist immer anzugeben.
Aufgrund der Systematik in ProBauG muss zu jedem genehmigenden Vorhaben/Aktenzeichen

ein Baulastenvorgang angelegt werden. Ansonsten fehlen in der Genehmigungsakte die Hin-
weise darauf, dass Baulasteintragungen fur die Genehmigung nétig waren.
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